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Hallo 

und Herzlich Willkommen in der Evangelischen Jugend Berlin- 

Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Cool, dass Du zu uns ge-

funden hast! 

 

Es gibt einige Ordnungen und Gesetze, die den Lauf der Dinge 

in unserem Jugendverband bestimmen. Auf der einen Seite 

stehen die staatlichen Gesetze, die uns die rechtliche Grund-

lage für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit liefern, auf 

der anderen Seite stehen die kirchlichen Gesetze und Ordnun-

gen, die z.B. die Struktur der EJBO bestimmen. Zu guter Letzt 

gibt es noch Ordnungen, die wir uns selbst gegeben haben, 

um die Abläufe in unseren Gremien klar zu regeln. 

 

In diesem Heft findest Du die wichtigsten Informationen zu den 

staatlichen Gesetzen und das Kirchengesetz, die Rechtsver-

ordnung und unsere innerverbandlichen Ordnungen ausführ-

lich abgedruckt.  

 

Wir hoffen, dass dieses Heft euch eine gute Hilfe sein wird. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Béla Dörr 

Vorsitzender 

Markus Sachse 

stellv. Vorsitzender 

Sandy Waske 

Tagungsvorstandsvorsit-

zende 

der Landesjugendversammlung 
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Staatliche Gesetze 

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz ist geregelt im Achten Buch 

des Sozialgesetzbuches. Hierin wird unter anderem geregelt 

wie Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ge-

fördert werden und rechtlich geregelt sind. 

Zunächst werden die folgenden Begriffe klar bestimmt (§7, (1) 

KJHG) 

Im Sinne dieses Buches ist 

1. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist […], 

2. Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt 

ist, 

3. junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 27 

Jahre alt ist, 

4. junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist. 

Die wichtigsten Paragraphen für uns als Jugendverband sind 

jedoch §11 und §12: 

§11 Jugendarbeit 

(1) Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung er-

forderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu 

stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen an-

knüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet wer-

den, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesell-

schaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engage-

ment anregen und hinführen. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Grup-

pen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der 

Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugend-

hilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die 

offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Ange-

bote.  
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(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, 

politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, na-

turkundlicher und technischer Bildung, 

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugend-

arbeit, 

4. internationale Jugendarbeit, 

5. Kinder- und Jugenderholung, 

6. Jugendberatung. 

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, 

die das 27. Lebensjahr vollendet haben, in angemesse-

nem Umfang einbeziehen. 

§12 Förderung der Jugendverbände 

(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendver-

bände und Jugendgruppen ist unter Wahrung ihres sat-

zungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des §74 zu 

fördern. 

(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Ju-

gendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, ge-

meinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit 

ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen 

Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge 

Menschen richten, die nicht Mitglieder sind. Durch Ju-

gendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anlie-

gen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck ge-

bracht und vertreten. 

Den vollständigen Gesetzestext findet man in der Broschüre 

Kinder-und Jugendhilfe des BMFSFJ, welche man auf 

www.bmfsfj.de herunterladen kann. 

  

http://www.bmfsfj.de/
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Jugendschutzgesetz (JuSchG) 

Das Jugendschutzgesetz regelt unter anderem den Verkauf 

und den Konsum von Tabakwaren und Alkohol, aber auch, 

wie lange sich Kinder und Jugendliche in Kinos, Discos, Gast-

stätten etc. aufhalten dürfen. Die folgende Tabelle soll euch 

einen kurzen Überblick verschaffen: 
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Jugendmedienschutz 

Der Jugendmedienschutz ist nicht in einem eigenen Gesetz 

geregelt, sondern hat seine Grundlagen im JuSchG sowie im 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV). Weiterhin gibt es 

einige Verbreitungsverbote auf Basis des Strafgesetzbuches 

(StG), die den Jugendmedienschutz betreffen. Die Regelun-

gen betreffen Trägermedien, wie Bücher, Zeitschriften, CDs, 

CD-ROMs und DVDs, teilweise jedoch auch Radio, TV und 

Fernsehen. Der gesetzliche Jugendmedienschutz hat das Ziel, 

Einflüsse der Erwachsenenwelt, die dem Entwicklungsstand 

von Kindern und Jugendlichen noch nicht entsprechen, von 

diesen fernzuhalten und sie so bei ihrer Persönlichkeitsentwick-

lung zu unterstützen. 

Bekannt sein dürften jedem die Kennzeichen der Freiwilligen 

Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK). 

         

Eine solche Klassifizierung gibt es auch bei Computer- und Kon-

solenspielen hier ausgegeben von der Unterhaltungssoftware 

Selbstkontrolle (USK). 

         

In unserer Arbeit halten wir uns an den Jugendmedienschutz, 

das heißt auch, wir zeigen keine Filme ab 12, wenn jüngere Kin-

der anwesend sind etc. 
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Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 

Das neue BKiSchG trat 2012 in Kraft und soll die Soforthilfe ver-

bessern sowie Kinder besser vor Gewalt und Missbrauch schüt-

zen. Es ist ebenfalls einzusehen unter www.bmfsfj.de. 

Im Zusammenhang mit dieser Gesetzesneuerung entwickelten 

die Konferenzen Arbeit mit Kindern und Jugendarbeit ein zwei-

teiliges Arbeitsmaterial zum Thema Schutz von Kindern und Ju-

gendlichen vor sexualisierter Gewalt und Missbrauch, welches 

vom Arbeitsfeld Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern des AKD 

veröffentlicht wurde. Der erste Teil beschäftigt sich inhaltlich 

mit den Themen Prävention und Intervention, der zweite Teil ist 

ein Fortbildungsmodul zum Thema. Die Broschüre kann in der 

Geschäftsstelle angefordert werden. 

 

 

 

Der Verhaltenskodex der EKBO 

Kinder und Jugendliche zu schützen ist für uns ein wichtiges 

Thema, daher wurde folgender Verhaltenskodex als Voraus-

setzung für die Mitarbeit in der Arbeit mit Kindern und Jugend-

arbeit unserer Landeskirche entwickelt. 

 

Kinder und Jugendliche schützen 

Ich will die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor 

Schaden, Gefahren, Missbrauch und Gewalt schützen. 

 

Mit Nähe und Distanz umgehen 

Ich weiß um die sexuelle Dimension von Beziehungen, nehme 

sie bewusst wahr und gehe verantwortungsvoll mit Nähe und 

Distanz um. Ich achte die individuellen Grenzempfindungen 

von Kindern und Jugendlichen und verteidige sie. 

http://www.bmfsfj.de/
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Die Rolle als Verantwortlicher nicht ausnutzen 

Ich gehe als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter keine sexuellen Kon-

takte zu mir anvertrauten Menschen ein. 

 

Intimsphäre respektieren 

Ich respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen 

der Scham von Gruppenmitgliedern, Teilnehmenden und Mit-

arbeitenden. 

 

Stellung beziehen 

Ich beziehe gegen sexistisches, diskriminierendes und gewalt-

tätiges Verhalten sowie gegen sexualisierte Sprache und ver-

bale Gewalt aktiv Stellung. 

 

Grenzen wahrnehmen und akzeptieren 

Ich nehme die Überschreitung von persönlichen Grenzen der 

Kinder und Jugendlichen wahr, schreite ein und vertusche 

Grenzverletzungen nicht. 

 

Abwertendes Verhalten abwehren 

Ich verzichte auf abwertendes Verhalten gegenüber teilneh-

menden und mitarbeitenden Personen auf allen Veranstaltun-

gen und achte auch darauf, dass andere respektvoll mitei-

nander umgehen. 

 

Transparenz herstellen 

Ich vermeide Situationen, in denen ich mit Teilnehmenden un-

kontrolliert allein bin, und mache mein Verhalten gegenüber 

dem Team transparent. 
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Kirchliche Gesetze und Ordnungen 

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Evangelischen 

Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist geregelt 

durch ein Kirchengesetz und eine Rechtsverordnung, die auf 

dem Kirchengesetz aufbaut. Das Kirchengesetz wird von der 

Landessynode beschlossen, die Rechtsverordnung von der Kir-

chenleitung 

 

Kirchengesetz 

Präambel 

Die Jugendarbeit und die Arbeit mit Kindern in der Evangeli-

schen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

(Evangelische Kinder- und Jugendarbeit) haben zum Ziel, dass 

junge Menschen dem Evangelium von Jesus Christus begeg-

nen, es ihnen in gemäßer Weise bezeugt wird und sie Gemein-

schaft sowie partnerschaftliche Begleitung erfahren. Sie sollen 

Mut bekommen, als Glieder der Gemeinde zu leben und in der 

Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Durch die Evan-

gelische Kinder- und Jugendarbeit erhält die Gemeinde die 

Gelegenheit, auf den eigenständigen Beitrag ihrer jüngeren 

Generation zu hören, und die Generationen erhalten die Mög-

lichkeit, voneinander zu lernen. Aufgabe der ganzen Ge-

meinde ist es, junge Menschen zur Taufe einzuladen. Die evan-

gelische Jugendarbeit ist zugleich Angebot der Kirche an Ju-

gendliche und Selbstorganisation der Jugend in der Kirche. 

Die evangelische Arbeit mit Kindern geschieht als gemeindli-

che Arbeit mit ihren Angeboten an Kinder unterschiedlichen 

Alters sowie in Kindertageseinrichtungen, für die eigene Rege-

lungen bestehen. 

§ 1 

(1) 1 Die Jugendarbeit geschieht in verschiedenen Formen wie 

Junger Gemeinde, Offener Arbeit und Jugendsozialar-

beit. 2 Die Arbeit mit Kindern geschieht in Formen wie Christen-

lehre, Offener Arbeit, Kinderkirche und Familienarbeit. 3 Dazu 
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gehören Gottesdienste, Freizeiten, Rüstzeiten, Seminare sowie 

die Arbeit in Aktions- und Projektgruppen. 4 Durch die Evange-

lische Kinder- und Jugendarbeit nimmt die Kirche auch ihre Bil-

dungsverantwortung für junge Menschen wahr. 5 Evangeli-

sche Kinder- und Jugendarbeit wird von ehrenamtlichen und 

beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet und 

unterstützt. 

(2) 1 Die Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist ein Arbeits-

zweig der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesi-

sche Oberlausitz, in dem Kirchengemeinden, Kirchenkreise 

und Landeskirche nach Maßgabe der geltenden Bestimmun-

gen zusammenwirken. 2 Sie sucht die Zusammenarbeit mit an-

deren Arbeitszweigen der Kirche, insbesondere mit dem Kon-

firmandenunterricht und dem Religionsunterricht in der 

Schule. 3 Die Arbeitszweige sind aufeinander bezogen und er-

gänzen sich gegenseitig. 

(3) 1 Die Gruppen, Projekte und Arbeitszweige Evangelischer 

Kinder- und Jugendarbeit bilden die Evangelische Ju-

gend. 2 Sie gehören der Evangelischen Jugend des zuständi-

gen Kirchenkreises sowie der Evangelischen Jugend Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz an. 3 Diese sind als Ju-

gendverbände Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 Abs. 

3 des Sozialgesetzbuches VIII (Kinder- und Jugendhilfe). 

(4) Die Evangelische Jugend arbeitet mit christlichen Vereinen 

und Verbänden zusammen, die sich als Teil der evangelischen 

Kinder- und Jugendarbeit verstehen und dieses in ihrer Satzung 

und Arbeit zum Ausdruck bringen. 

(5) Die Evangelische Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-

schen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej). 

§ 2 

(1) 1 Die Vertretung der Jugendarbeit in den Kirchengemein-

den erfolgt durch Gemeindejugendvertretungen. 2 Für meh-

rere Kirchengemeinden kann eine gemeinsame Gemeindeju-

gendvertretung gebildet werden. 
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(2) 1 Die Gemeindejugendvertretung ist unbeschadet der 

Rechte und Pflichten des Gemeindekirchenrats für die Ju-

gendarbeit in der Kirchengemeinde verantwortlich. 2 Sie wirkt 

bei allen Fragen, die die Jugendarbeit in der Kirchenge-

meinde betreffen, mit. 3 Sie ist im Rahmen der kirchlichen Ord-

nung vor entsprechenden Entscheidungen des Gemeindekir-

chenrats zu hören. 

§ 3 

(1) 1 Die Vertretung der Jugendarbeit in den Kirchenkreisen er-

folgt durch Kreisjugendkonvente, denen Vertreterinnen und 

Vertreter der Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der 

Jugendarbeit in den Kirchengemeinden und aus besonderen 

Arbeitszweigen und Projekten evangelischer Jugendarbeit im 

Kirchenkreis, berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 

kreiskirchliche Jugendarbeit und Mitglieder des Kreiskirchen-

rats angehören. 2 Hinzu treten weitere Mitglieder nach Festle-

gung des Kreisjugendkonvents. 3 Für mehrere Kirchenkreise 

kann ein gemeinsamer Kreisjugendkonvent gebildet werden. 

(2) 1 Der Kreisjugendkonvent ist unbeschadet der Rechte und 

Pflichten des Kreiskirchenrats für die Jugendarbeit im Kirchen-

kreis verantwortlich. 2 Er wirkt mit bei allen Fragen, die die Ju-

gendarbeit im Kirchenkreis betreffen. 3 Er ist im Rahmen der 

kirchlichen Ordnung vor entsprechenden Entscheidungen von 

Kreissynode und Kreiskirchenrat zu hören. 4 Der Kreisjugend-

konvent ist die Vertretung der Evangelischen Jugend im Kir-

chenkreis. 5 Diese ist Träger der freien Jugendhilfe im Sinne des 

Sozialgesetzbuches VIII (Kinder- und Jugendhilfe). 

§ 4 

(1) Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für kreiskirchli-

che Jugendarbeit und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter für kreiskirchliche Arbeit mit Kindern sowie Kreisjugend-

pfarrerinnen und -pfarrer beraten und fördern die Jugendar-

beit und die Arbeit mit Kindern in den Kirchengemeinden und 

im Kirchenkreis, begleiten die ehrenamtlichen und beruflichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit und in 
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der Arbeit mit Kindern und unterstützen die Arbeit des Kreisju-

gendkonvents. 

(2) 1 In den Kirchenkreisen sollen Ämter oder Arbeitsstellen für 

Kinder- und Jugendarbeit gebildet werden. 2 Wo dies nicht 

möglich ist, sind deren Aufgaben in einer anderen geeigneten 

Weise wahrzunehmen. 

(3) In den Kirchenkreisen werden Konferenzen der in der Ju-

gendarbeit und der in der Arbeit mit Kindern tätigen ehren-

amtlichen und beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

gebildet (Jugendarbeitskonferenzen und Kreiskirchliche Kon-

ferenzen für die Arbeit mit Kindern). 

§ 5 

(1) Als Vertretung der Evangelischen Jugendarbeit und der Ar-

beit mit Kindern und zur Leitung des Jugendverbandes Evan-

gelische Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

(EJBO) wird die Landesjugendversammlung gebildet. 

(2) 1 Die Landesjugendversammlung nimmt bei den zentralen 

Fragen, die die Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern in der Lan-

deskirche betreffen, Stellung. 2 Sie berät darüber hinaus Fra-

gen aus Kirche, Gesellschaft und Politik und kann dazu für die 

Evangelische Jugend Stellung nehmen. 3 Sie kann Empfehlun-

gen, Eingaben und im Rahmen der Geschäftsordnung der 

Landessynode Anträge an die Landessynode richten. 

§ 6 

1 Zur Wahrnehmung der Aufgaben zwischen den Sitzungen bil-

det die Landesjugendversammlung die Jugendkammer. 2 Die 

Jugendkammer berät Konsistorium und Kirchenleitung in allen 

Fragen der Evangelischen Jugendarbeit und Arbeit mit Kin-

dern und wirkt bei der Berufung der Mitarbeitenden des Ar-

beitsfeldes Arbeit mit Kindern und Jugendarbeit im Amt für 

kirchliche Dienste von der Ausschreibung an mit. 3 Sie ist im 

Rahmen der kirchlichen Ordnung vor entsprechenden Ent-

scheidungen von Landessynode und Kirchenleitung zu hören 

und kann Empfehlungen, Eingaben und im Rahmen der Ge-

schäftsordnung der Landessynode Anträge an die Landessy-

node richten. 
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§ 7 

1 Für die Jugendarbeit wird die Konferenz der beruflichen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter für Jugendarbeit (Konferenz für 

die Jugendarbeit) gebildet. 2 Für die Arbeit mit Kindern wird die 

Konferenz der kreiskirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

für die Arbeit mit Kindern (Konferenz für die Arbeit mit Kindern) 

gebildet. 

§ 8 

1 In der Landeskirche nimmt das Arbeitsfeld Jugendarbeit und 

Arbeit mit Kindern im Amt für kirchliche Dienste übergeordnete 

Aufgaben für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

wahr. 2 Seine Aufgabe ist es, die Jugendarbeit und die Arbeit 

mit Kindern auf allen Ebenen fachlich zu begleiten und zu be-

raten, das seelsorgerliche und pädagogische Handeln zu för-

dern und die Gremien der Evangelischen Kinder- und Jugend-

arbeit zu unterstützen. 
 

Dieses Kirchengesetz trat in Kraft am 28. Oktober 2011 

 

 

Rechtsverordnung 

Abschnitt 1 

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchenge-

meinde 

Gemeindejugendvertretung 

§ 1 

(1) 1 In den Kirchengemeinden werden Gemeindejugendver-

tretungen gebildet. 2 Dabei kann für mehrere Kirchengemein-

den eine gemeinsame Gemeindejugendvertretung gebildet 

werden. 3 Die folgenden Bestimmungen gelten für die ge-

meinsamen Gemeindejugendvertretungen sinngemäß. 

(2) 1 Die Gemeindejugendvertretung kann als Gemeindeju-

gendversammlung, als Gemeindejugendrat oder in einer an-

deren Form gebildet werden. 2 Bestand bisher keine Gemein-
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dejugendvertretung, wird diese als Gemeindejugendver-

sammlung gebildet. 3 Über eine Änderung der Form beschließt 

die bestehende Gemeindejugendvertretung; wird nicht die 

Form des Gemeindejugendrats oder der Gemeindejugend-

versammlung gewählt, bedarf dies der Zustimmung des Ge-

meindekirchenrats. 

(3) 1 Die Gemeindejugendvertretung wird jährlich oder alle 

zwei Jahre neu gebildet. 2 Über den Turnus entscheidet die 

Gemeindejugendvertretung. 3 Die Neubildung erfolgt, sofern 

nichts anderes beschlossen wird, in der bisherigen Form. 4 Der 

Gemeindekirchenrat und die mit der Jugendarbeit beauftrag-

ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen die Gemein-

dejugendvertretung bei der Neubildung. 5 Die bisherige Ge-

meindejugendvertretung bleibt im Amt, bis eine neue Ge-

meindejugendvertretung gebildet ist. 

§ 2 

(1) Der Gemeindejugendvertretung gehören an, 

1. a)  

wenn sie als Gemeindejugendversammlung gebildet 

wird, alle Jugendlichen, die das 14. Lebensjahr, jedoch 

noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben und an 

der Jugendarbeit teilnehmen oder 

b)  

wenn sie als Gemeindejugendrat gebildet wird, Vertre-

terinnen und Vertreter aus jeder Gruppe und jedem Pro-

jekt der Jugendarbeit, 

2. die mit der Jugendarbeit beauftragten ehrenamtlichen 

und beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kir-

chengemeinde. 

(2) Bis zu zwei Mitglieder des Gemeindekirchenrats, darunter 

mindestens eine Älteste oder ein Ältester, nehmen mit bera-

tender Stimme teil. 

(3) Wird die Gemeindejugendvertretung in einer anderen 

Form gebildet, sollen alle an der Jugendarbeit Beteiligten die 

Möglichkeit zur Mitwirkung erhalten. 
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(4) Der Gemeindejugendvertretung müssen mehrheitlich Ju-

gendliche angehören, die der evangelischen Kirche angehö-

ren und die bei ihrem Eintritt in die Gemeindejugendvertretung 

das 14. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 25. Lebensjahr voll-

endet haben. 

§ 3 

(1) 1 Die Gemeindejugendvertretung ist unbeschadet der 

Rechte und Pflichten des Gemeindekirchenrats für die Ju-

gendarbeit der Kirchengemeinde verantwortlich. 2 Sie wirkt 

bei allen Fragen, die die Jugendarbeit in der Kirchenge-

meinde betreffen, mit. 

(2) Die Gemeindejugendvertretung hat insbesondere fol-

gende Aufgaben: 

1. Sie trägt in Zusammenarbeit mit dem Gemeindekirchenrat 

zum Gemeindeaufbau bei und fördert die Jugendarbeit 

in ihren verschiedenen Arbeitsformen als Lebensäußerung 

der Gemeinde; 

2. sie plant und koordiniert die gemeinsamen Vorhaben der 

Jugendarbeit in der Kirchengemeinde und unterstützt Pro-

jekte der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis und in der 

Landeskirche; 

3. sie wirkt mit bei der Beauftragung der ehrenamtlichen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit der Kir-

chengemeinde; 

4. sie berät Fragen der beruflichen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter für die Jugendarbeit und soll vom Gemeindekir-

chenrat vor entsprechenden Entscheidungen gehört wer-

den; 

5. sie wird bei der Besetzung von Stellen für die Jugendarbeit 

von der Ausschreibung an beteiligt; 

6. sie stellt fest, wer die Gemeindejugend nach Artikel 

23 Abs. 8 der Grundordnung im Gemeindekirchenrat ver-

tritt; 

7. sie ist verantwortlich für die Gestaltung und Nutzung der 

Räume, die für die Jugendarbeit zur Verfügung stehen; für 
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Räume, die nicht ausschließlich der Jugendarbeit zur Ver-

fügung stehen, macht sie dem Gemeindekirchenrat Vor-

schläge für Nutzungsvereinbarungen; 

8. sie entscheidet über die Verwendung der im Haushalts-

plan ausgewiesenen Sachmittel für die Jugendarbeit und 

sorgt für den ordnungsgemäßen Nachweis ihrer Verwen-

dung gegenüber dem Gemeindekirchenrat; 

9. sie wählt Vertreterinnen und Vertreter der Jugendlichen 

für den Kreisjugendkonvent (§ 8 Abs. 1 Nr. 1); 

10. sie wirkt mit bei der Entscheidung über die Zusammenar-

beit mit christlichen Vereinen und Verbänden. 

(3) Die Gemeindejugendvertretung trägt Mitverantwortung für 

die Arbeit mit Kindern und hält Kontakt zu den in der Arbeit mit 

Kindern tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

(4) 1 In Konfliktfällen im Bereich der Jugendarbeit sollen Ge-

meindejugendvertretung und Gemeindekirchenrat nach ei-

ner einvernehmlichen Lösung suchen. 2 Dabei sollen sie sich im 

Bedarfsfall der Vermittlung durch die Kreisjugendpfarrerin oder 

den Kreisjugendpfarrer sowie durch Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des Amtes oder der Arbeitsstelle für Kinder- und Ju-

gendarbeit des Kirchenkreises oder, wo ein Amt oder eine Ar-

beitsstelle nicht vorhanden ist, der Dienststelle, die übergeord-

nete Aufgaben für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

wahrnimmt, bedienen. 

§ 4 

1 Die Gemeindejugendvertretung regelt selbstständig ihre Ar-

beitsweise. 2 Sie kann Jugendliche aus ihrer Mitte mit der Vor-

bereitung und Leitung der Sitzungen oder mit der Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben zwischen den Sitzungen beauftragen so-

wie Ausschüsse oder Arbeitsgruppen bilden. 

§ 5 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit 

(1) 1 Die Jugendarbeit wird von dazu beauftragten ehrenamt-

lichen und beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
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durchgeführt. 2 Diese sollen insbesondere folgende Aufgaben 

wahrnehmen: 

1. Sie machen Angebote der Jugendarbeit und begleiten 

und unterstützen Gruppen und Projekte der Jugendarbeit; 

2. sie orientieren die Jugendarbeit immer wieder neu am 

Evangelium und berücksichtigen die Lebenswirklichkeiten 

der Jugendlichen; 

3. sie fördern und unterstützen die Selbstvertretung Jugend-

licher in den Jugendgremien der Kirchengemeinde, des 

Kirchenkreises und der Landeskirche; 

4. sie unterstützen Vorhaben der Evangelischen Jugend im 

Kirchenkreis und in der Landeskirche und übermitteln ent-

sprechende Informationen und Anfragen an die Jugend-

arbeit in der Kirchengemeinde; 

5. sie arbeiten mit in den Jugendarbeitskonferenzen des Kir-

chenkreises (§ 11). 

(2) 1 Die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen 

insbesondere die Jugendarbeit fachlich begleiten sowie für 

die Gewinnung und Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter Sorge tragen. 2 Vor der Anstellung o-

der Beauftragung beruflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

für die Jugendarbeit ist die Gemeindejugendvertretung zu hö-

ren. 

(3) 1 Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ju-

gendarbeit der Kirchengemeinde werden im Einvernehmen 

mit der Gemeindejugendvertretung vom Gemeindekirchenrat 

beauftragt. 2 Sie erhalten die für ihre Arbeit erforderliche Unter-

stützung. 3 Entstandene Sachkosten sollen ihnen erstattet wer-

den. 4 Gemeindejugendvertretung und Gemeindekirchenrat 

tragen für ihre Aus- und Weiterbildung Sorge. 

§ 6 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern 

(1) 1 Die Arbeit mit Kindern wird von dazu beauftragten ehren-

amtlichen und beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

durchgeführt. 2 Diese sollen insbesondere folgende Aufgaben 

wahrnehmen: 
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1. Sie machen Angebote in der Arbeit mit Kindern und be-

gleiten und unterstützen Gruppen und Projekte der Arbeit 

mit Kindern; 

2. sie orientieren die Arbeit mit Kindern immer wieder neu am 

Evangelium und berücksichtigen die Lebenswirklichkeiten 

der Kinder; 

3. sie unterstützen Vorhaben der Arbeit mit Kindern im Kir-

chenkreis und in der Landeskirche und übermitteln ent-

sprechende Informationen und Anfragen an die Arbeit 

mit Kindern in der Kirchengemeinde; 

4. sie arbeiten mit in den Kreiskirchlichen Konferenzen für die 

Arbeit mit Kindern (§ 11). 

(2) Die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ins-

besondere die Arbeit mit Kindern fachlich begleiten sowie für 

die Gewinnung und Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter Sorge tragen. 

(3) 1 Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ge-

meindlichen Arbeit mit Kindern werden vom Gemeindekir-

chenrat beauftragt und erhalten die für ihre Arbeit erforderli-

che Unterstützung. 2 Entstandene Sachkosten sollen ihnen er-

stattet werden. 3 Der Gemeindekirchenrat trägt für ihre Aus- 

und Weiterbildung Sorge. 

Abschnitt 2 

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis 

Kreisjugendkonvent 

§ 7 

(1) In den Kirchenkreisen werden Kreisjugendkonvente gebil-

det. 

(2) 1 Arbeiten mehrere Kirchenkreise in der Jugendarbeit zu-

sammen und besteht ein gemeinsames Amt oder eine ge-

meinsame Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit, können 

die beteiligten Kreisjugendkonvente beschließen, dass für die 

Kirchenkreise ein gemeinsamer Kreisjugendkonvent gebildet 

wird.2 Die folgenden Bestimmungen gelten für die gemeinsa-

men Kreisjugendkonvente sinngemäß. 
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(3) 1 Der Kreisjugendkonvent wird alle zwei Jahre neu gebil-

det. 2 Der Kreiskirchenrat und die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter des Amtes oder der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugend-

arbeit im Kirchenkreis unterstützen den Kreisjugendkonvent bei 

der Neubildung. 3 Der bisherige Kreisjugendkonvent bleibt im 

Amt, bis ein neuer Kreisjugendkonvent gebildet ist. 

§ 8 

(1) 1 Dem Kreisjugendkonvent gehören an: 

1. Jugendliche aus jeder Kirchengemeinde, darunter je zwei 

mit Stimmrecht, 

2. je bis zu zwei von besonderen Projekten oder Arbeitszwei-

gen der Jugendarbeit im Kirchenkreis, die gemäß § 9 Abs. 

3 Nr. 11 anerkannt sind, benannte Jugendliche, 

3. eine berufliche Mitarbeiterin oder ein beruflicher Mitarbei-

ter für kreiskirchliche Jugendarbeit und die Kreisjugend-

pfarrerin oder der Kreisjugendpfarrer, 

4. bis zu vier weitere Mitglieder. 2 Der Kreisjugendkonvent 

beruft diese oder benennt die Gremien, durch die sie ge-

wählt werden. 3 Er kann dabei insbesondere berufliche 

und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

der Jugendarbeit oder der Arbeit mit Kindern im Kirchen-

kreis, die sich an den Jugendarbeitskonferenzen oder den 

Kreiskirchlichen Konferenzen für die Arbeit mit Kindern be-

teiligen, einbeziehen. 4 Bei der Berufung ist darauf zu ach-

ten, dass die Belange der Arbeit mit Kindern hinreichend 

bedacht werden. 

(2) 1 Die Mitglieder des Kreisjugendkonvents müssen mehrheit-

lich der evangelischen Kirche angehören. 2 Die Mitglieder ge-

mäß Absatz 1 Nr. 1 und 2 müssen zum Zeitpunkt ihrer Wahl das 

14. Lebensjahr vollendet haben, dürfen jedoch nicht das 25. 

Lebensjahr vollendet haben. 3 Sie müssen mindestens zwei 

Drittel der Mitglieder des Kreisjugendkonvents bilden. 

(3) 1 Ein Mitglied des Kreiskirchenrats nimmt am Kreisjugend-

konvent mit beratender Stimme teil. 2 Der Kreisjugendkonvent 

kann weitere Personen berufen, die am Kreisjugendkonvent 

mit beratender Stimme teilnehmen. 
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§ 9 

(1) 1 Der Kreisjugendkonvent ist unbeschadet der Rechte und 

Pflichten des Kreiskirchenrats verantwortlich für die Jugendar-

beit im Kirchenkreis. 2 Er wirkt bei allen Fragen, die die Jugend-

arbeit im Kirchenkreis betreffen, mit. 

(2) 1 Der Kreisjugendkonvent ist die Vertretung der Evangeli-

schen Jugend im Kirchenkreis. 2 Diese ist Träger der freien Ju-

gendhilfe im Sinne des Sozialgesetzbuches VIII (Kinder- und Ju-

gendhilfe). 

(3) Der Kreisjugendkonvent hat insbesondere folgende Aufga-

ben: 

1. Er plant und koordiniert die gemeinsamen Vorhaben der 

Jugendarbeit im Kirchenkreis und fördert die Zusammen-

arbeit der Kirchengemeinden in der Jugendarbeit; er un-

terstützt Projekte der Evangelischen Jugend der Landeskir-

che; 

2. er berät über Fragen aus Kirche, Gesellschaft und Politik 

und kann zu diesen für die Evangelische Jugend des Kir-

chenkreises Stellung nehmen; 

3. er wirkt bei der Beauftragung der ehrenamtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit des Kir-

chenkreises mit; 

4. er informiert sich, auch bei Kreiskirchenrat und Gemeinde-

kirchenräten, über die Jugendarbeit im Kirchenkreis und 

gibt Empfehlungen für deren Gestaltung; 

5. er berät Kreissynode, Kreiskirchenrat und Gemeindekir-

chenräte in Fragen der Jugendarbeit; 

6. er berät Fragen der beruflichen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter für Jugendarbeit im Kirchenkreis und soll vom 

Kreiskirchenrat vor entsprechenden Entscheidungen ge-

hört werden; bei der Besetzung von Stellen in der kreis-

kirchlichen Jugendarbeit wird er von der Ausschreibung 

an beteiligt; bei der Wahl einer Kreisjugendpfarrerin oder 

eines Kreisjugendpfarrers kann er Vorschläge unterbrei-

ten; 
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7. er wirkt mit bei der Aufstellung des Haushaltsplanes des 

Amtes oder der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit 

im Kirchenkreis, entscheidet über die Verwendung der 

Sachmittel für Jugendarbeit im Kirchenkreis und sorgt für 

den ordnungsgemäßen Nachweis ihrer Verwendung; 

8. er benennt die gemäß Artikel 43 Abs. 5 Satz 3 der Grund-

ordnung vom Kreiskirchenrat zu berufenden Kreissynoda-

len; 

9. er kann sich mit Empfehlungen, Eingaben und Anträgen 

an die Kreissynode wenden; 

10. er wählt die Vertreterinnen und Vertreter der Evangeli-

schen Jugend des Kirchenkreises für die Gremien der Ar-

beitsbereiche der Evangelischen Jugend in der Landeskir-

che (Landesjugendversammlung) sowie für andere kirch-

liche und außerkirchliche Gremien; 

11. er beschließt über die Anerkennung von besonderen Pro-

jekten und Arbeitszweigen, die Vertreterinnen und Vertre-

ter in den Kreisjugendkonvent entsenden wollen; 

12. er wirkt mit bei der Entscheidung über die Zusammenar-

beit mit christlichen Vereinen und Verbänden. 

(4) 1 Der Kreisjugendkonvent trägt Mitverantwortung für die Ar-

beit mit Kindern und hält Kontakt zu den in der Arbeit mit Kin-

dern im Kirchenkreis tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern. 2 Er lässt sich regelmäßig über die Aktivitäten in der Arbeit 

mit Kindern im Kirchenkreis berichten. 

§ 10 

(1) Der Kreisjugendkonvent regelt selbstständig seine Arbeits-

weise. 

(2) 1 Der Kreisjugendkonvent beauftragt einzelne seiner Mit-

glieder mit der Vorbereitung und Leitung der Sitzungen und 

der Führung seiner Geschäfte (Vorstand oder Konvents-

rat). 2 Er kann diesen auch die Wahrnehmung seiner Aufga-

ben zwischen den Sitzungen übertragen. 3 Die Mehrzahl dieser 

Mitglieder und, sofern ein Mitglied zur oder zum Vorsitzenden 

bestellt wird, auch dieses müssen Mitglieder gemäß § 8 Abs. 1 

Nr. 1 oder 2 sein. 

http://kirchenrecht-ekbo.de/showdocument/id/292#s16300014
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(3) Der Kreisjugendkonvent kann Ausschüsse und Arbeitsgrup-

pen bilden. 

§ 11 

Jugendarbeitskonferenzen und Kreiskirchliche Konferenzen 

für die Arbeit mit Kindern 

1 Die in der Jugendarbeit und in der Arbeit mit Kindern im Kir-

chenkreis tätigen ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter bilden zum Austausch und zur gegen-

seitigen Beratung jeweils Konferenzen im Kirchenkreis oder für 

den Bereich mehrerer Kirchenkreise (Jugendarbeitskonferen-

zen und Kreiskirchliche Konferenzen für die Arbeit mit Kin-

dern). 2 Die Jugendarbeitskonferenzen und die Kreiskirchli-

chen Konferenzen für die Arbeit mit Kindern gestalten die Ju-

gendarbeit beziehungsweise die Arbeit mit Kindern im Kirchen-

kreis mit und arbeiten deshalb eng mit Kreisjugendkonvent und 

Kreiskirchenrat zusammen. 

§ 12 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für kreiskirchliche Jugendar-

beit 

(1) 1 Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für kreiskirchli-

che Jugendarbeit werden vom Kreiskirchenrat nach Anhö-

rung des Kreisjugendkonvents angestellt oder beauf-

tragt. 2 Entsprechendes gilt für die Übertragung von überge-

meindlichen und kreiskirchlichen Aufgaben in der Jugendar-

beit. 

(2) Bei der Anstellung und Beauftragung nach Absatz 1 ist die 

landeskirchliche Arbeitsstelle, die übergeordnete Aufgaben 

für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wahrnimmt, zu be-

teiligen. 

(3) Die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für kreis-

kirchliche Jugendarbeit nehmen insbesondere folgende Auf-

gaben wahr: 

1. Sie unterstützen den Kreisjugendkonvent und die Jugend-

arbeitskonferenzen bei ihrer Arbeit und führen deren Ge-

schäfte; 
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2. sie beraten und unterstützen die Jugendarbeit in den Kir-

chengemeinden und Projekten und fördern insbesondere 

die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter; 

3. sie sind als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes o-

der der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit dafür 

verantwortlich, dass dessen oder deren Aufgaben wahr-

genommen werden; 

4. sie arbeiten in der Konferenz für Jugendarbeit mit. 

(4) 1 Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit über-

gemeindlichen und kreiskirchlichen Aufgaben in der Jugend-

arbeit werden im Einvernehmen mit dem Kreisjugendkonvent 

vom Kreiskirchenrat beauftragt. 2 Kreisjugendkonvent, Kreiskir-

chenrat und das Amt oder die Arbeitsstelle für Kinder- und Ju-

gendarbeit tragen für ihre Aus- und Weiterbildung Sorge. 3 Ent-

standene Sachkosten sollen ihnen erstattet werden. 

§ 13 

Kreisjugendpfarrerin oder Kreisjugendpfarrer 

(1) 1 Die Kreissynode bestellt nach Anhörung des Kreisjugend-

konvents und der Landespfarrerin oder des Landespfarrers für 

Kinder- und Jugendarbeit eine Kreisjugendpfarrerin oder einen 

Kreisjugendpfarrer. 2 Diese oder dieser ist gegenüber der Kreis-

synode, dem Kreiskirchenrat und dem Kreisjugendkonvent da-

für mitverantwortlich, dass die Jugendarbeit als eine Form ge-

meindlichen Lebens gefördert wird. 

(2) Die Kreisjugendpfarrerin oder der Kreisjugendpfarrer hat ins-

besondere folgende Aufgaben: 

1. Sie oder er fördert die Verkündigung und das seelsorgerli-

che Handeln in der Jugendarbeit; 

2. sie oder er gibt Anregungen für die Orientierung evange-

lischer Jugendarbeit; 

3. sie oder er orientiert die Arbeit mit Jugendlichen immer 

wieder neu am Evangelium und berücksichtigt die Le-

benswirklichkeit der Jugendlichen; 
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4. sie oder er lädt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

Gruppen und Gremien zum gemeinsamen geschwisterli-

chen Handeln ein; 

5. sie oder er fördert die Verbindung der Jugendarbeit zum 

übrigen kirchlichen Leben und zur Ökumene; 

6. sie oder er arbeitet in der Konferenz für Jugendarbeit mit. 

§ 14 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die kreiskirchliche Arbeit 

mit Kindern 

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für kreiskirchliche Ar-

beit mit Kindern werden vom Kreiskirchenrat angestellt oder 

beauftragt. 

(2) Bei der Anstellung und Beauftragung nach Absatz 1 ist die 

landeskirchliche Arbeitsstelle, die übergeordnete Aufgaben 

für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wahrnimmt, zu be-

teiligen. 

(3) Die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die 

kreiskirchliche Arbeit mit Kindern nehmen insbesondere fol-

gende Aufgaben wahr: 

1. Sie beraten und unterstützen die Arbeit mit Kindern in den 

Kirchengemeinden und Projekten und fördern insbeson-

dere die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter; 

2. sie unterstützen die kreiskirchlichen Konferenzen für die Ar-

beit mit Kindern bei ihrer Arbeit und führen deren Ge-

schäfte; 

3. sie sind als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes o-

der der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit dafür 

verantwortlich, dass dessen oder deren Aufgaben wahr-

genommen werden; 

4. sie arbeiten in der landeskirchlichen Konferenz für die Ar-

beit mit Kindern mit; 

5. sie informieren den Kreisjugendkonvent regelmäßig über 

die Aktivitäten in der Arbeit mit Kindern im Kirchenkreis. 
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(4) 1 Für die Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter mit übergemeindlichen und kreis-

kirchlichen Aufgaben in der Arbeit mit Kindern tragen Kreiskir-

chenrat und das Amt oder die Arbeitsstelle für Kinder- und Ju-

gendarbeit Sorge. 2 Entstandene Sachkosten sollen ihnen er-

stattet werden. 

§ 15 

Amt oder Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit im Kir-

chenkreis 

(1) 1 Im Kirchenkreis oder für den Bereich mehrerer Kirchen-

kreise wird ein Amt oder eine Arbeitsstelle für Kinder- und Ju-

gendarbeit gebildet. 2 Dies kann auch durch die Bildung eines 

eigenständigen Arbeitsbereichs in einer anderen Einrichtung 

geschehen. 

(2) Zum Amt oder zur Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit 

gehören: 

1. die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für kreis-

kirchliche Jugendarbeit, 

2. die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für kreis-

kirchliche Arbeit mit Kindern, 

3. die Kreisjugendpfarrerin oder der Kreisjugendpfarrer, 

4. mit Zustimmung des betroffenen Gemeindekirchenrats 

und des Kreiskirchenrats berufliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Kirchengemeinden, soweit ihnen überge-

meindliche oder kreiskirchliche Aufgaben der Jugendar-

beit oder der Arbeit mit Kindern übertragen werden. 

(3) Wo eine Regelung nach Absatz 1 nicht möglich ist, soll der 

Kreiskirchenrat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Absatz 2 

Nr. 1 und 2, in besonderen Fällen und mit Zustimmung des zu-

ständigen Gemeindekirchenrats auch Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter nach Absatz 2 Nr. 3 und 4 mit der Wahrnehmung 

der Aufgaben des Amtes oder der Arbeitsstelle für Kinder- und 

Jugendarbeit beauftragen. 
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(4) Der Kreiskirchenrat kann nach Anhörung der Betroffenen 

beschließen, dass die Aufgaben des Amtes oder der Arbeits-

stelle für Kinder- und Jugendarbeit getrennt für die Arbeit mit 

Kindern und für die Jugendarbeit wahrgenommen werden. 

(5) Das Amt oder die Arbeitsstelle oder die nach Absatz 3 Be-

auftragten 

1. fördern und unterstützen die Jugendarbeit und die Arbeit 

mit Kindern in den Kirchengemeinden und beraten die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gemeindegre-

mien, 

2. entwickeln in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendkon-

vent Arbeitsschwerpunkte für die Jugendarbeit im Kir-

chenkreis und laden zu übergemeindlicher Zusammenar-

beit ein, 

3. entwickeln in Zusammenarbeit mit der Kreiskirchlichen 

Konferenz für die Arbeit mit Kindern Arbeitsschwerpunkte 

für die Arbeit mit Kindern im Kirchenkreis und laden zu 

übergemeindlicher Zusammenarbeit ein, 

4. unterstützen und qualifizieren den Kreisjugendkonvent bei 

der Vertretung der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis, 

5. wirken bei der Vertretung der Evangelischen Jugend des 

Kirchenkreises in Fragen der Jugendhilfe und der Jugend-

hilfeplanung mit, 

6. führen in Absprache mit dem Kreisjugendkonvent Aus- 

und Fortbildungen für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Jugendarbeit sowie Tagungen, Frei-

zeiten und Veranstaltungen der Evangelischen Jugend 

des Kirchenkreises durch, 

7. führen Aus- und Fortbildungen für ehrenamtliche Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter für die Arbeit mit Kindern sowie 

Tagungen, Freizeiten und Veranstaltungen für Kinder 

durch, 

8. fördern und unterstützen die Selbstvertretung Jugendli-

cher in den Jugendgremien der Kirchengemeinde, des 

Kirchenkreises und der Landeskirche, 
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9. unterstützen Projekte und Arbeitsvorhaben der Evangeli-

schen Jugend der Landeskirche und übermitteln Informa-

tionen an die Jugendvertretungen und Konferenzen des 

Kirchenkreises und der Kirchengemeinden. 

Abschnitt 3 

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit in der Landeskirche 

Jugendkammer 

§ 16  

Zusammensetzung der Landesjugendversammlung 

(1) 1 Der Landesjugendversammlung gehören an: 

1. bis zu vier vom Kreisjugendkonvent gewählte Vertreterin-

nen und Vertreter aus jedem Kirchenkreis; 

2. je bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter für die Werke 

und Verbände, die von den zuständigen Gremien der je-

weiligen Werke und Verbände bestimmt sind: 

a. CVJM Ostwerk e.V., 

b. CVJM Schlesische Oberlausitz e.V., 

c. Kinder- und Jugenddienst des Gemeinschaftswerks 

Berlin-Brandenburg e.V., 

d. Schülerarbeit (BK), 

e. Kinder- und Jugendarbeit der Berliner Stadtmission, 

f. Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

(VCP). 

3. sechs von der Landeskonferenz Jugendarbeit gewählte 

Vertreterinnen oder Vertreter; 

4. drei von der Konferenz Arbeit mit Kindern gewählte Ver-

treterinnen oder Vertreter, sowie zwei ehrenamtliche Mit-

arbeiterinnen oder Mitarbeiter aus die Arbeit mit Kindern, 

die auf Vorschlag dieser Konferenz durch die Landesju-

gendversammlung berufen werden; 

5. die Landespfarrerin oder der Landespfarrer für Arbeit mit 

Kindern und Jugendarbeit. 

2 Die Landesjugendversammlung kann weitere Mitglieder be-

rufen. 3 Die Referentinnen und Referenten der Geschäftsstelle 

nehmen an der Landesjugendversammlung in der Regel mit 

beratender Stimme teil. 
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(2) Die Vertreterinnen und Vertreter der Kreisjugendkonvente 

gemäß Absatz 1 Nr. 1 müssen zum Zeitpunkt ihrer Wahl mindes-

tens 14 Jahre alt sein und dürfen das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben. 

(3) 1 Die Amtszeit der Landesjugendversammlung beträgt zwei 

Jahre. 2 Tritt ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus der Lan-

desjugendversammlung zurück, so findet eine Nachwahl 

statt. 3 Die oder der Nachzuwählende darf bis zum Ende der 

noch verbleibenden Amtszeit das 27. Lebensjahr nicht vollen-

den. 

§ 17  

Aufgaben der Landesjugendversammlung 

(1) 1 Die Landesjugendversammlung tritt mindestens einmal im 

Jahr zusammen. 2 Sie leitet die Evangelische Jugend Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz und vertritt sie gegen-

über anderen Gremien der Landeskirche sowie in der Öffent-

lichkeit. 3 Sie hat daneben insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Sie plant und koordiniert gemeinsame Arbeitsvorhaben 

der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit und setzt 

Schwerpunkte für deren Arbeit; 

2. sie gibt Anregungen und Empfehlungen für die Arbeit der 

Geschäftsstelle der Evangelischen Jugend im Amt für 

kirchliche Dienste, berät den Entwurf für deren Haushalts-

plan und beschließt Grundsätze für die Verwendung der 

für die Evangelische Kinder- und Jugendarbeit bestimm-

ten Mittel; 

3. sie berät über Fragen aus Kirche, Gesellschaft und Politik 

und kann zu diesen für die Evangelische Jugend Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz Stellung nehmen; 

4. sie kann Empfehlungen, Eingaben und im Rahmen der 

Geschäftsordnung der Landessynode Anträge an die 

Landessynode richten; 

5. sie wählt auf die Dauer von zwei Jahren einen Tagungs-

vorstand und dessen Vorsitzende oder Vorsitzenden. Der 

Tagungsvorstand ist verantwortlich für die Organisation 

und Leitung der Landesjugendversammlung; 
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6. sie wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die 

Stellvertretende Vorsitzende oder den Stellvertretenden 

Vorsitzenden der Evangelischen Jugend Berlin-Branden-

burg-schlesische Oberlausitz; 

7. sie wählt die Mitglieder der Jugendkammer gemäß § 18 

Abs. 1, Nr. 1 bis 7 und deren Stellvertreterinnen und Stell-

vertreter; 

8. sie macht Vorschläge für die gemäß Artikel 72 Abs. 4 Nr. 1 

der Grundordnung als Mitglieder der Landessynode zu be-

rufenden zwei in der kirchlichen Jugendarbeit ehrenamt-

lich tätigen Jugendlichen; 

9. sie wählt die Vertreterinnen und Vertreter der EJBO in der 

Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft der 

Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej), den Gre-

mien der Landesjugendringe und anderen Außenvertre-

tungen; 

10. sie kann Beiräte einsetzen, die sie bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben ständig beraten, und denen sie einzelne 

ihrer Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen 

kann. 

(2) Die oder der Vorsitzende der EJBO, die oder der Stellvertre-

tende Vorsitzende der EJBO, die oder der Vorsitzende des Ta-

gungsvorstandes sowie die Mitglieder der Jugendkammer ge-

mäß § 18 Abs. 1, Nr. 1 bis 4 (ehrenamtliche Jugendliche) dürfen 

zum Zeitpunkt ihrer Wahl das 25. Lebensjahr noch nicht vollen-

det haben. 

(3) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung, die sich die Lan-

desjugendversammlung gibt. 

§ 18  

Zusammensetzung der Jugendkammer 

(1) Die Jugendkammer setzt sich zusammen aus: 

1. der oder dem Vorsitzenden der EJBO; 

2. der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der/des Vorsit-

zenden; 

3. der oder dem Vorsitzenden des Tagungsvorstandes; 
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4. vier weiteren Jugendlichen aus der Mitte der Landesju-

gendversammlung; 

5. einer oder einem Haupt- oder Ehrenamtlichem aus der Ar-

beit mit Kindern; 

6. einer oder einem Hauptamtlichen aus der Jugendarbeit, 

7. einer oder einem Haupt- oder Ehrenamtlichen der Werke 

und Verbände; 

8. der Landespfarrerin oder dem Landespfarrer für die Ju-

gendarbeit und Arbeit mit Kindern. 

(2) Die Jugendkammer kann beratende Mitglieder, insbeson-

dere die Außenvertretung der EJBO, berufen. 

(3) Scheidet ein Mitglied der Jugendkammer vor Ablauf der 

Amtszeit aus, findet für den Rest der Amtszeit eine Nachwahl 

statt. 

§ 19 

Aufgaben der Jugendkammer 

1 Die Jugendkammer nimmt die Aufgaben der Landesjugend-

versammlung zwischen deren Zusammenkünften wahr. 2 Die 

Jugendkammer hat zusätzlich folgende Aufgaben: 

1. Sie berät Konsistorium und Kirchenleitung in Fragen, die 

die Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern der Landeskirche 

betreffen; 

2. sie berichtet regelmäßig der Landessynode über Situation 

und Entwicklungen in der Evangelischen Jugendarbeit 

und Arbeit mit Kindern; 

3. sie ist vor der Berufung der Studienleiterinnen und Studien-

leiter des Arbeitsfeldes Jugendarbeit und Arbeit mit Kin-

dern im Amt für kirchliche Dienste anzuhören; 

4. sie macht Vorschläge für die Ausstattung des Arbeitsfel-

des Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern, mit Planstellen 

und ihre konzeptionelle Beschreibung; sie ist vor entspre-

chenden Entscheidungen zu hören; 

5. sie gibt Anregungen und Empfehlungen für die Arbeit des 

Arbeitsfeldes Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern. 

Landesjugendvertretungen 
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§ 20 

Die oder der Vorsitzende 

1 Die oder der Vorsitzende leitet die Sitzungen der Jugendkam-

mer, sie oder er nimmt die Aufgaben der Jugendkammer zwi-

schen deren Sitzungen wahr und vertritt die EJBO nach au-

ßen. 2 Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter hat im Beson-

deren die Aufgabe, den Kontakt zwischen der Jugendkammer 

und den Beiräten zu halten und zu fördern. 

§ 21 

Konferenzen der beruflich Mitarbeitenden 

(1) Der Konferenz für Jugendarbeit gehören die mit kreiskirchli-

cher Jugendarbeit beauftragten beruflichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in den Ämtern oder Arbeitsstellen für Kinder- 

und Jugendarbeit sowie weitere von diesen entsandte in der 

Jugendarbeit im Kirchenkreis tätige Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter an. 

(2) Der Konferenz für die Arbeit mit Kindern gehören alle für 

kreiskirchliche Arbeit mit 

Kindern beauftragten beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter an. 

(3) Die Konferenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-

ben insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Sie fördern den Erfahrungsaustausch unter ihren Mitglie-

dern; 

2. sie fördern das Gespräch über konzeptionelle Fragen der 

Jugendarbeit und der Arbeit mit Kindern und setzen sich 

mit der theologischen und humanwissenschaftlichen Dis-

kussion auseinander; 

3. sie beraten über jugendpolitische Fragen; 

4. sie fördern die Koordination der Arbeitsvorhaben auf der 

Ebene der Kirchenkreise; in Absprache mit der Jugend-

kammer planen sie gemeinsame Veranstaltungen auf der 

Ebene der Landeskirche; 

5. sie fördern Angebote für die Aus- und Fortbildung ehren-

amtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und regen im 
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Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Fortbildungs-

maßnahmen für berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in der Jugendarbeit oder in der Arbeit mit Kindern an; 

6. sie wählen die Mitglieder der Landesjugendversammlung 

gemäß § 16 Abs.1 Nr. 3 und 4; 

7. die Konferenz für die Arbeit mit Kindern schlägt der Lan-

desjugendversammlung die gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 4 zu 

berufende ehrenamtliche Mitarbeiterin oder den zu beru-

fenden ehrenamtlichen Mitarbeiter vor. 

(4) Für die Konferenz Arbeit mit Kindern wird ein Beirat, für die 

Konferenz Jugendarbeit ein Leitungskreis gebildet. 

(5) Die Referentinnen und Referenten beziehungsweise Stu-

dienleiterinnen und Studienleiter für Arbeit mit Kindern und Ju-

gendarbeit im Amt für kirchliche Dienste gehören jeweils der 

Konferenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Aufga-

benbereichs an. 

(6) Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die sich jede 

der Konferenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. 

§ 22 

Landeskirchliche Arbeitsstelle für Jugendarbeit  

und Arbeit mit Kindern 

(1) Das Arbeitsfeld Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern im Amt 

für kirchliche Dienste nimmt übergeordnete Aufgaben für die 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wahr. 

(2) Dazu nimmt das Arbeitsfeld Jugendarbeit und Arbeit mit 

Kindern insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

1. Es fördert die Jugendarbeit und die Arbeit mit Kindern auf 

allen Ebenen durch fachliche Beratung der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter sowie der Leitungsgremien und ist im 

Rahmen seiner Zuständigkeit berechtigt, sich von ihnen 

Auskünfte geben zu lassen; 

2. es fördert die Verkündigung des Evangeliums sowie seel-

sorgerisches und pädagogisches Handeln in der Jugend-

arbeit und in der Arbeit mit Kindern; 
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3. es unterstützt die Jugendkammer und die Landesjugend-

versammlung und führt entsprechende Arbeitsaufträge 

aus; 

4. es begleitet die Arbeit der Konferenzen, Konvente und Ar-

beitsgemeinschaften der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in der Jugendarbeit und der Arbeit mit Kindern; 

5. es fördert die Zusammenarbeit mit Einrichtungen der öf-

fentlichen Jugendarbeit und der Arbeit mit Kindern, mit 

anderen Jugendverbänden sowie den Landesjugendrin-

gen Berlin, Brandenburg und Sachsen; 

6. es kann für übergreifende Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendarbeit Geschäftsstellenaufgaben wahrnehmen. 

(3) Das Arbeitsfeld Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern im Amt 

für kirchliche Dienste ist Geschäftsstelle der Evangelischen Ju-

gend (EJBO). 

(4) Die Landespfarrerin oder der Landespfarrer für Kinder- und 

Jugendarbeit hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Sie oder er unterstützt die Verkündigung des Evangeliums 

und das seelsorgerische Handeln in der Jugendarbeit und 

der Arbeit mit Kindern; 

2. sie oder er fördert die Verbindung zwischen der Evangeli-

schen Kinder- und Jugendarbeit und dem kirchlichen Le-

ben in der gesamten Kirche und in der Ökumene; 

3. sie oder er fördert die Zusammenarbeit sowie die fachli-

che und konzeptionelle Beratung zwischen den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern des Fachgebietes; 

4. sie oder er trägt eine besondere Verantwortung dafür, 

dass die Landeskirche den Dienst an Kindern und Jugend-

lichen und die Selbstorganisation der Jugend in der Kirche 

fördert; 

5. sie oder er trägt eine besondere Verantwortung dafür, 

dass die Landesjugendversammlung und die Jugend-

kammer in ihrer Leitungsaufgabe für die Evangelische Ju-

gend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz unter-

stützt werden; 
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6. sie oder er unterstützt das Amt für kirchliche Dienste bei 

der Einwerbung öffentlicher und privater Fördermittel für 

die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und sorgt für die 

Einhaltung der entsprechenden Richtlinien und Vorschrif-

ten bei der Verwendung; 

7. sie oder er hält in allen grundsätzlichen Fragen Kontakt zu 

dem für die Evangelische Kinder- und Jugendarbeit zu-

ständigen Referat im Konsistorium. 

 

Diese Rechtsverordnung trat in Kraft am 2. Dezember 2011 

 

 

 

Innerverbandliche Ordnungen 

Geschäftsordnung der LJV 

Die Landesjugendversammlung der Evangelischen Jugend 

Berlin-Brandenburg-schlesischen Oberlausitz hat sich am 13. 

März 2017 gemäß § 17 Abs. 3 der Rechtsverordnung zur Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen folgende Geschäftsordnung 

gegeben: 

§ 1 Einberufung 

(1) Die Landesjugendversammlung tritt in der Regel zweimal 

im Jahr zusammen. 

(2) Der Tagungsvorstand der Landesjugendversammlung 

plant die Tagungen in Rücksprache mit der Geschäftsstelle 

der Evangelischen Jugend und lädt ein. Die Einladung soll 

spätestens vier Wochen vor der Tagung erfolgen. 
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(3) Die Landesjugendversammlung wird zu Beginn ihrer Wahl-

periode vom Tagungsvorstand der bisherigen Landesjugend-

versammlung geplant und einberufen und bis zur Neuwahl 

der*des Tagungsvorstandsvorsitzenden geleitet. 

(4) Die Tagungsunterlagen mit Tagesordnung, Anträgen, Be-

richten und anderen Vorlagen gehen den Mitgliedern der 

Landesjugendversammlung spätestens drei Tage vor der Sit-

zung zu. 

§ 2 Eröffnung und Beschlussfähigkeit 

(1) Die Sitzungsleitung wird vom Tagungsvorstand bestimmt. 

(2) Die Landesjugendversammlung stellt im ersten Plenum ih-

rer Tagung die endgültige Tagesordnung fest. 

(3) Die Landesjugendversammlung ist beschlussfähig, wenn 

auf ihrer Tagung ein Viertel der Kirchenkreise der EKBO durch 

Delegierte vertreten ist und die Mehrheit ihrer anwesenden 

Mitglieder ehrenamtliche Jugendliche sind. Die Feststellung 

der Beschlussfähigkeit findet zu Beginn der Tagung statt. 

Diese Feststellung ist während einer Tagung nur zu wiederho-

len, wenn vor Beginn einer Abstimmung die Beschlussfähigkeit 

aus der Landesjugendversammlung bezweifelt wird. Wird da-

bei festgestellt, dass die Landesjugendversammlung nicht be-

schlussfähig ist, bleiben vorher gefasste Beschlüsse und vorher 

durchgeführte Wahlen wirksam.  

§ 3 Berufung 

(1) Die Landesjugendversammlung kann bis zu zehn weitere 

Mitglieder für die Zeit ihrer Wahlperiode durch Wahl berufen, 

davon zwei ehrenamtliche Mitarbeiter*innen aus der Arbeit 

mit Kindern und deren Stellvertretungen auf Vorschlag der 

Konferenz Arbeit mit Kindern. 
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§ 4 Öffentlichkeit 

(1) Die Landesjugendversammlung tagt öffentlich. Gästen 

kann Rederecht eingeräumt werden. 

(2) Durch Geschäftsordnungsantrag kann die Öffentlichkeit 

für einzelne Beratungen ausgeschlossen werden, nicht je-

doch für Beschlüsse. Über Inhalt und Verlauf nichtöffentlicher 

Beratungen haben alle Teilnehmenden gegenüber Personen, 

die nicht bei der Beratung anwesend waren, Stillschweigen 

zu bewahren. 

§ 5 Anträge 

(1) Antragsberechtigt sind: 

1. Mitglieder der Landesjugendversammlung; 

2. die Jugendkammer der EJBO; 

3. der Tagungsvorstand der EJBO; 

4. die Beiräte und Arbeitsgruppen der Landesjugendver-

sammlung; 

5. Kreisjugendkonvente in der EKBO; 

6. gemeindliche Jugendgruppen in der EKBO; 

7. Werke und Verbände evangelischer Jugendarbeit auf 

dem Gebiet der EKBO; 

8. die kirchenleitenden Gremien der EKBO auf landes-

kirchlicher Ebene. 

(2) Ordentliche Anträge sind dem Tagungsvorstand bis zur 

von ihm festgelegten Antragsfrist zu melden. 

(3) Nach Ablauf der Antragsfrist braucht ein Initiativantrag ne-

ben dem*der Antragssteller*in die Unterstützung von sieben 

Mitgliedern der Landesjugendversammlung und muss nur 
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dann zur Beratung zugelassen werden, wenn es von der Na-

tur der Sache her nicht möglich gewesen ist, ihn bis zum Ab-

lauf der Antragsfrist zu stellen.  

(4) §5, Abs. 3 findet keine Anwendung bei Anträgen, die in 

den Beratungen im Plenum oder zu Themen in den dafür ein-

gesetzten Arbeitsgruppen der Tagung entstehen. 

(5) Änderungsanträge zu vorliegenden Anträgen können je-

derzeit gestellt werden. Sie sind auf Verlangen der Sitzungslei-

tung schriftlich einzureichen. 

§ 6 Anträge an die Geschäftsordnung 

(1) Anträge an die Geschäftsordnung, um das Verfahren zu 

ändern, können jederzeit außer während einer Abstimmung 

signalisiert und am Schluss des momentanen Redebeitrages 

mündlich zur Kenntnis gebracht werden, sie sind umgehend 

zu behandeln. 

(2) Liegen mehrere Geschäftsordnungsanträge vor, so ist zu-

nächst der weitergehende abzustimmen. Die Entscheidung 

trifft die Sitzungsleitung. 

(3) Vor der Abstimmung kann genau eine Gegenrede vorge-

tragen bzw. formale Gegenrede signalisiert werden. Gibt es 

keine Gegenrede, so gilt der Geschäftsordnungsantrag als 

angenommen. Zum Beschluss bedarf es der einfachen Mehr-

heit. 

§ 7 Beratung 

(1) Die Beratung wird durch die Sitzungsleitung eröffnet und, 

sofern auf vorherige Nachfrage keine weiteren Wortmeldun-

gen angezeigt werden, auch geschlossen. 
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(2) Auf Wunsch erhält der*die Antragssteller*in oder eine Ver-

tretung das Einleitungswort und das Schlusswort. 

(3) Die Redner*innen werden möglichst in der Reihenfolge ih-

rer Meldung für Wortbeiträge und Änderungsanträge aufge-

rufen. Der*Dem Tagungsvorstandsvorsitzenden, dem*der Vor-

sitzenden, dem*der stellvertretende Vorsitzenden, sowie 

dem*der Antragsteller*in oder einer Vertretung kann das Wort 

auch außerhalb der Reihenfolge erteilt werden. 

§ 8 Abstimmung 

(1) Während einer Abstimmung wird das Wort nicht erteilt. 

(2) Anträge sind von der Sitzungsleitung so zu fassen, dass 

darüber mit Ja oder Nein abgestimmt werden kann. 

(3) Liegen mehrere Anträge zum gleichen Thema vor, so ist 

zunächst der weitergehende abzustimmen. Die Entscheidung 

über den weitergehenden Antrag trifft die Sitzungsleitung. Än-

derungsanträge haben Vorrang. Zum Schluss steht der Haupt-

antrag zur Abstimmung, wie er sich durch die Beschlussfas-

sung der Änderungsanträge ergeben hat. 

(4) Die Abstimmungen erfolgen mit Stimmkarten. Wenn ein 

Mitglied der Landesjugendversammlung dies wünscht, muss 

die Abstimmung geheim durchgeführt werden. 

(5) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Ausgenommen davon sind Ände-

rungen der Geschäftsordnung. Diese benötigen eine 2/3-

Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Landesjugendver-

sammlung. Ungültige Stimmen oder Enthaltungen zählen als 

nicht abgegebene Stimme. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-

trag als abgelehnt. 
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(6) Das Außerkraftsetzen eines Beschlusses bedarf der Mehr-

heit, die bei der Fassung des Beschlusses erforderlich war. Um-

gesetzte und teilweise umgesetzte Beschlüsse können nicht 

rückwirkend außer Kraft gesetzt werden. 
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§ 9 Wahl 

(1) Die Landesjugendversammlung wählt für die Dauer ihrer 

Wahlperiode folgende Ämter: 

1. den*die Vorsitzende*n des Tagungsvorstandes; 

2. Acht Mitglieder der Landesjugendversammlung in den 

Tagungsvorstand; 

3. die*den Vorsitzende*n und den*die stellvertretende*n 

Vorsitzende*n der Evangelischen Jugend Berlin-Bran-

denburg-schlesische Oberlausitz; 

4. die Mitglieder der Jugendkammer, entsprechend der 

Rechtsverordnung zur Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen §18, Abs. 1, Nr. 4 bis 7, und deren Stellvertretung; 

5. Zwei Vertreter*innen und zwei Stellvertreter*innen in 

die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in 

Deutschland e.V. (aej); 

6. Die Vertretungen in die Landesjugendringe Berlin und 

Brandenburg entsprechend deren Regelungen. 

(2) Die Landesjugendversammlung wählt außerdem zwei Vor-

schläge für die gemäß Artikel 72 Abs. 4 Nr. 1 der Grundord-

nung als Mitglieder der Landessynode zu berufenden in der 

kirchlichen Jugendarbeit ehrenamtlich tätigen Jugendlichen. 

(3) Die Landesjugendversammlung kann einen Nominierungs-

ausschuss aus bis zu drei Mitgliedern der Landesjugendver-

sammlung einberufen. Die Mitglieder der Landesjugendver-

sammlung schlagen dem Nominierungsausschuss Kandi-

dat*innen für die Ämter nach Abs.1. Nr.1 und 3 vor. Der Nomi-

nierungsausschuss unterbreitet der Landesjugendversamm-

lung einen Wahlvorschlag. 



 

42 

(4) Der Tagungsvorstand bereitet die Wahlen vor und sam-

melt Vorschläge während der Tagung. 

(5) Wahlen sind in den Tagungsunterlagen anzukündigen. 

(6) Zu Beginn der Tagung sollen die zu besetzenden Ämter 

nochmals vorgestellt werden. 

(7) Zur Durchführung der Wahl wird ein Wahlvorstand aus 

mind. drei Personen eingesetzt. Die Einsetzung geschieht 

durch Beschluss. Die Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen 

nicht selbst kandidieren. 

(8) Vor der Wahl sind die jeweiligen Kandidierenden zu be-

nennen. Ihre Zustimmung zur Kandidatur ist einzuholen. 

(9) Die Kandidierenden erhalten die Möglichkeit, sich der 

Landesjugendversammlung vorzustellen. Sie dürfen befragt 

werden. Im Vorfeld der Wahl besteht die Möglichkeit einer 

Aussprache der Wahlberechtigten unter Ausschluss der Öf-

fentlichkeit und aller Kandidierenden. Über Inhalt und Verlauf 

dieser Aussprache haben alle Teilnehmenden gegenüber 

Personen, die nicht bei der Beratung anwesend waren, Still-

schweigen zu bewahren. 

(10) Wahlen finden in geheimer Abstimmung statt. Durch 

Handzeichen kann gewählt werden, wenn nur ein Vorschlag 

pro zu wählendem Amt vorliegt und sich kein Wiederspruch 

erhebt. 

(11) Der Stimmzettel verliert seine Gültigkeit, wenn die Anony-

mität nicht gewahrt ist oder zu viele Stimmen abgegeben 

wurden. Der Wählerwille muss eindeutig erkennbar sein. Die 

Auszählung der Stimmen ist öffentlich. 

(12) Ein*e Kandidat*in gilt als gewählt, sofern er*sie die einfa-

che Mehrheit auf sich vereint, mindestens jedoch ein Drittel 
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der Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmanzahl ist ein 

weiterer Wahlgang in Form einer Stichwahl durchzuführen. 

(13) Die Wahl wird mit ihrer Annahme bestätigt. 

§ 10 Ausscheidung aus einem Amt 

(1) Eine Person scheidet aus ihrem gewählten Amt aus, wenn 

1. sie formal von diesem Amt zurücktritt. 

2. sie die Landeskirche wechselt bzw. ihren Hauptwohn-

sitz nicht auf dem Gebiet der EKBO hat. 

3. sie über längere Zeit ohne Rückmeldung fehlt. In die-

sem Fall kann die Landesjugendversammlung, bzw. 

das jeweils betroffene Gremium entscheiden, den 

Platz freizugeben. 

4. sie von der Landesjugendversammlung, im Falle eines 

Misstrauensvotums, mit einer 2/3-Mehrheit durch ge-

heime Abstimmung aus ihrem Amt entlassen wird. Hier-

für ist ein Antrag nach §5 zu stellen. 

§ 11 Protokoll 

(1) Zu jeder Tagung wird zumindest ein Beschlussprotokoll an-

gefertigt. Das Protokoll geht den Mitgliedern binnen acht Wo-

chen nach der Landesjugendversammlung zu. Das Protokoll 

ist auf der folgenden Tagung zu beschließen.  

(2) Beratungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden 

nicht protokolliert. 

§ 12 Bildung von Beiräten und Arbeitsgruppen 

(1) Die Landesjugendversammlung kann für die Dauer ihrer 

Wahlperiode Beiräte einsetzen. Sie beschließt eine Rahmen-

geschäftsordnung für die Beiräte. 
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(2) Die Landesjugendversammlung kann Arbeitsgruppen ein-

setzen, die sich befristet mit einem Thema oder Auftrag be-

schäftigen. 

 

Geschäftsordnung der Jugendkammer 

Die Jugendkammer der Evangelischen Jugend Berlin-Bran-

denburg-schlesische Oberlausitz hat sich folgende Geschäfts-

ordnung gegeben: 

§ 1 Einberufung und Einladung 

(1) Die Jugendkammer tritt mindestens sechsmal im Jahr zu-

sammen. 

(2) Zu den Tagungen der Jugendkammer lädt der*die Vorsit-

zende der EJBO oder seine*ihre Stellvertretung ein. Die Ju-

gendkammer muss einberufen werden, wenn ein Drittel ihrer 

Mitglieder oder die Kirchenleitung es wünschen. 

(3) Die Einladung soll spätestens eine Woche vor der Tagung 

erfolgen und geht den ordentlichen, stellvertretenden und 

beratenden Mitgliedern der Jugendkammer zu. 

(4) Die Themen „Bericht aus der Arbeit mit Kindern“ und „Be-

richt aus dem Förderwerk der Evangelischen Jugend Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz“ sind laufende Tages-

ordnungspunkte jeder Jugendkammersitzung. 

§ 2 Sitzungsleitung und Beschlussfähigkeit 

(1) Die Sitzungen der Jugendkammer werden durch die*den 

Vorsitzende*n der EJBO oder seine*ihre Stellvertretung gelei-

tet. Sind beide abwesend, übernimmt die Leitung der*die 

Landespfarrer*in für die Arbeit mit Kindern und Jugendarbeit 

oder der*die Vorsitzende des Tagungsvorstands. 
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(2) Die Jugendkammer ist beschlussfähig, wenn 50% ihrer 

stimmberechtigten Mitglieder anwesend und die Mehrheit 

der Stimmberechtigten Ehrenamtliche sind. Die Feststellung 

der Beschlussfähigkeit findet am Beginn der Sitzung statt. 

Diese Feststellung ist während einer Sitzung nur zu wiederho-

len, wenn vor Beginn einer Abstimmung die Beschlussfähigkeit 

aus der Jugendkammer bezweifelt wird. Wird dabei festge-

stellt, dass die Jugendkammer nicht beschlussfähig ist, blei-

ben vorher gefasste Beschlüsse und vorher durchgeführte 

Wahlen wirksam.  

§ 3 Stellvertretende und beratende Mitglieder 

(1) Ist ein Mitglied der Jugendkammer nicht anwesend, so 

kann sein*ihr Stimmrecht durch eine*n von der Landesjugend-

versammlung entsprechend gewählte*n, anwesende*n Stell-

vertreter*in wahrgenommen werden. Die Stellvertretung ist 

nicht personengebunden.  

(2) Für die Mitglieder qua Amt sind keine Stellvertreter*innen 

vorgesehen. 

(3) Beratende Mitglieder sind: 

1. die von der Landesjugendversammlung gewählten 

Außenvertretenden in die Landessynode und die Ar-

beitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in 

Deutschland e.V.. 

2. der*die Vorsitzende des Förderwerks der Evangeli-

schen Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-

lausitz  

3. die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle der EJBO.  

4. Jeweils ein Mitglied der Beiräte der Landesjugendver-

sammlung.  
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(4) Die Jugendkammer kann weitere beratende Mitglieder für 

die Dauer ihrer Legislaturperiode berufen. 

§ 4 Öffentlichkeit 

(1) Die Jugendkammer tagt öffentlich, sofern nicht zu einem 

nichtöffentlichen Tagesordnungspunkt eingeladen wurde. 

Gästen kann Rederecht eingeräumt werden. 

(2) Durch Geschäftsordnungsantrag kann die Öffentlichkeit 

für einzelne Beratungen ausgeschlossen werden, nicht je-

doch für Beschlüsse. Über Inhalt und Verlauf nichtöffentlicher 

Beratungen haben alle Teilnehmenden gegenüber Personen, 

die nicht bei der Beratung anwesend waren, Stillschweigen 

zu bewahren. 

§ 5 Anträge 

(1) Antragsberechtigt sind: 

a. Mitglieder der Landesjugendversammlung und 

der Jugendkammer,  

b. Der Tagungsvorstand, 

c. Die Beiräte und Arbeitsgruppen 

d.  Kreisjugendkonvente in der EKBO, 

e. Gemeindliche Jugendgruppen in der EKBO, 

f. Werke und Verbände evangelischer Jugendar-

beit auf dem Gebiet der EKBO, 

g. kirchenleitende Gremien der EKBO auf landes-

kirchlicher Ebene. 

(2) Anträge sind dem*der Vorsitzenden bzw. seiner*ihrer Stell-

vertretung spätestens zu Beginn der Sitzung zu melden und 
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sollen in die Tagesordnung aufgenommen werden. Ausge-

nommen hiervon sind während den Beratungen der Jugend-

kammer entstandene Vorlagen. 

(3) Änderungsanträge zu vorliegenden Anträgen können je-

derzeit gestellt werden. 

§ 6 Anträge an die Geschäftsordnung 

(1) Anträge an die Geschäftsordnung, um das Verfahren zu 

ändern, können jederzeit außer während einer Abstimmung 

signalisiert und am Schluss des momentanen Redebeitrages 

mündlich zur Kenntnis gebracht werden, sie sind umgehend 

zu behandeln. 

(2) Liegen mehrere Geschäftsordnungsanträge vor, so ist zu-

nächst der weitergehende abzustimmen. Die Entscheidung 

trifft die Sitzungsleitung. 

(3) Vor der Abstimmung kann genau eine Gegenrede vorge-

tragen bzw. formale Gegenrede signalisiert werden. Gibt es 

keine Gegenrede, so gilt der Geschäftsordnungsantrag als 

angenommen. Zum Beschluss bedarf es der einfachen Mehr-

heit. 

§ 7 Beratung 

(1) Die Beratung wird durch die Sitzungsleitung eröffnet und, 

sofern auf vorherige Nachfrage keine weiteren Wortmeldun-

gen angezeigt werden, auch geschlossen. 

(2) Auf Wunsch erhält der*die Antragssteller*in oder eine Ver-

tretung das Einleitungswort und das Schlusswort. 

(3) Die Redner*innen werden möglichst in der Reihenfolge ih-

rer Meldung für Wortbeiträge und Änderungsanträge aufge-

rufen. Dem*der Antragsteller*in oder einer Vertretung und die 
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Sitzungsleitung kann das Wort auch außerhalb der Reihen-

folge erteilt werden. 

§ 8 Abstimmungen 

(1) Während einer Abstimmung wird das Wort nicht erteilt. 

(2) Anträge sind von der Sitzungsleitung so zu fassen, dass 

darüber mit Ja oder Nein abgestimmt werden kann. 

(3) Liegen mehrere Anträge zum gleichen Thema vor, so ist 

zunächst der weitergehende abzustimmen. Die Entscheidung 

über den weitergehenden Antrag trifft die Sitzungsleitung. 

Änderungsanträge haben Vorrang. Zum Schluss steht der 

Hauptantrag zur Abstimmung, wie er sich durch die Beschluss-

fassung der Änderungsanträge ergeben hat. 

(4) Die Abstimmungen erfolgen mit Handzeichen. Wenn ein 

stimmberechtigtes Mitglied der Jugendkammer dies wünscht, 

muss die Abstimmung geheim durchgeführt werden. 

(5) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Ausgenommen davon sind Ände-

rungen der Geschäftsordnung. Diese benötigen eine 2/3-

Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der 

Jugendkammer. Ungültige Stimmen oder Enthaltungen zäh-

len als nicht abgegebene Stimme. Bei Stimmengleichheit gilt 

ein Antrag als abgelehnt. 

(6) Das Außerkraftsetzen eines Beschlusses bedarf der Mehr-

heit, die bei der Fassung des Beschlusses erforderlich war. Um-

gesetzte und teilweise umgesetzte Beschlüsse können nicht 

rückwirkend außer Kraft gesetzt werden. 

  



 

49 

§ 9 Wahl 

(1) Zu Beginn des Tagesordnungspunktes sollen die zu beset-

zenden Ämter nochmals vorgestellt werden. 

(2) Vor der Wahl sind die jeweiligen Kandidierenden zu be-

nennen. Ihre Zustimmung zur Kandidatur ist einzuholen. 

(3) Die Kandidierenden erhalten die Möglichkeit, sich der Ju-

gendkammer vorzustellen. Sie dürfen befragt werden. Im Vor-

feld der Wahl besteht die Möglichkeit einer Aussprache der 

Wahlberechtigten unter Ausschluss der Öffentlichkeit und al-

ler Kandidierenden. Über Inhalt und Verlauf dieser Ausspra-

che haben alle Teilnehmenden gegenüber Personen, die 

nicht bei der Beratung anwesend waren, Stillschweigen zu 

bewahren. 

(4) Wahlen finden in geheimer Abstimmung statt. Durch 

Handzeichen kann gewählt werden, wenn nur ein Vorschlag 

pro zu wählendem Amt vorliegt und sich kein Wiederspruch 

erhebt. 

(5) Der Stimmzettel verliert seine Gültigkeit, wenn die Anony-

mität nicht gewahrt ist oder zu viele Stimmen abgegeben 

wurden. Der Wählerwille muss eindeutig erkennbar sein. Die 

Auszählung der Stimmen ist öffentlich. 

(6) Ein*e Kandidat*in gilt als gewählt, sofern er*sie die einfa-

che Mehrheit auf sich vereint, mindestens jedoch ein Drittel 

der Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmanzahl ist ein 

weiterer Wahlgang in Form einer Stichwahl durchzuführen. 

(7) Die Wahl wird mit ihrer Annahme bestätigt. 
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§ 10 Protokoll 

(1) Zu jeder Sitzung wird zumindest ein Ergebnisprotokoll an-

gefertigt. Dieses Protokoll soll den ordentlichen, stellvertreten-

den und beratenden Mitgliedern der Jugendkammer spätes-

tens 14 Tage nach der Sitzung zugehen. Das Protokoll wird 

von der Jugendkammer auf der folgenden Sitzung beschlos-

sen.  

(2) Beratungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden 

nicht protokolliert. 

§ 11 Rechenschaft und Vertretung 

(1) Die Jugendkammer ist der Landesjugendversammlung re-

chenschaftspflichtig. 

(2) Der*die Vorsitzende der EJBO berät sich in dringenden Fäl-

len soweit möglich mit seiner*ihrer Stellvertretung, dem*der 

Tagungsvorstands-Vorsitzenden sowie dem*der Landespfar-

rer*in für die Arbeit mit Kindern und Jugendarbeit. 
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Kontaktadressen 

Geschäftsstelle 

 Ricarda Creutz 

Sekretariat der Geschäftsstelle der EJBO 

r.creutz@akd-ekbo.de 

030 – 31 91 -161 

 

Silke Hansen 

Studienleiterin für Jugendarbeit 

s.hansen@akd-ekbo.de 

030 – 31 91 132 

 

Heinrich Oehme 

Studienleiter für Jugendverbandsarbeit und Jugendpolitik 

h.oehme@akd-ekbo.de 

030 – 31 91 191 

 

Tobias Kummetat 

Studienleiter für kulturelle Jugendbildung 

t.kummetat@akd-ekbo.de 

030 – 31 91 116 

 

Claudia Kühn 

Studienleiterin für kulturelle Jugendarbeit 

c.kuehn@akd-ekbo.de 

030 – 31 91 111 

 Derzeit nicht besetzt 

Studienleiterin für Arbeit mit Kindern 
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Michael Frenzel 

Studienleiter für offene und sozialdiakonische Jugendarbeit 

m.frenzel@akd-ekbo.de 

030 – 31 91 181 

 

Karolin Minkner 

Ökumenische Jugenddienste 

workcamp@akd-ekbo.de 

030 – 31 91 131 

 

Jeremias Treu 

Studienleiter für Konfirmandenarbeit 

j.treu@akd-ekbo.de 

030 – 31 91 276 

  

Jugendverband 

 

Die Vorsitzenden der EJBO erreichst du über die gemeinsame 

Kontaktemailadresse: vorstand@ejbo.de 

 

Silke Hansen und Heinrich Oehme begleiten den „Vorstand“ 

(Vorsitzende*r, stellvertretende*r Vorsitzende*r, Tagungsvor-

standsvorsitzende*r) bei der Arbeit. Sie erhalten ebenfalls die 

Emails an den Vorstand. 

 

Sachbearbeiterinnen im Bereich Finanzen der EJBO sind Katja 

Gabler, Ines Danicke, Ramona Gottschalk und Thekla Steinke. 
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Impressum 

 

Fragen und Anregungen bitte an: 

 

EJBO 

Evangelische Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

Goethestr. 26-30 

10625 Berlin 

 

vorstand@ejbo.de 

 

Mehr Informationen unter: 

www.ejbo.de 

www.facebook.com/ejbo.de 

 

https://akd-ekbo.de/jugendarbeit/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir danken Chris Patricia Hänsel, Kevin Jessa und Kevin Krumbiegel, die die 

erste Version dieses Handbuchs konzipiert haben. 
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